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Einleitung 

„Es gibt kein Land der Welt, das so viel Geld aus öffentlichen  Kassen für das 
kulturelle Leben ausgibt wie Deutschland."1 

Dieser Satz, 1994 formuliert,  trifft  auch heute noch zu - allen Kassandra-
rufen und Untergangsvisionen zum Trotz und ungeachtet aller Spar- und 
Kürzungsmaßnahmen im Kulturbereich, die seither und letztlich schon seit 
Beginn der achtziger Jahre über die Bundesrepublik Deutschland hinwegge-
gangen sind. 

In der Verfassungsrechtswissenschaft  ist das Kulturthema erst relativ spät 
als Forschungsgegenstand entdeckt worden. 

Die von Helmut Ridder 1962 skizzierte Zustandsbeschreibung der dama-
ligen Forschungslage, die sich in kulturrechtlichen Abhandlungen als 
Schmuckzitat großer Beliebtheit erfreut,  stützt diesen Befund: 

„Im sonst so peniblen Kartenwerk der Fachliteratur über Grundrechte gibt es hier, 
anders als etwa beim Nachbarthema der Wissenschaftsfreiheit,  fast nur weiße 
Recken, von denen man sich zurückschrecken läßt, als wenn die alten Geogra-
phen ihr ,Hic sunt leones' daran geschrieben hätten."2 

Auch wenn die Bayerischen Verwaltungsblätter3 noch 1984 der Themen-
auswahl für die Jahrestagung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechts-
lehrer 1983 in Köln einen Überraschungseffekt  attestierten, weil deren 
erster Beratunsgegenstand dem „Kulturauftrag  im staatlichen Gemeinwe-
sen" gewidmet war, - auch wenn der Bereich der Kunst- und Kulturförde-
rung noch 1994 als die eigentliche „terra incognita" der Kunstfreiheitsjudi-
katur des BVerfG4 bezeichnet wurde - , so viel jedenfalls ist heute als 
Ertrag der in den achtziger und neunziger Jahren immer stärker intensivier-
ten Forschungsbemühungen über die Gefilde des Kulturrechts bekannt: „Hic 
vero sunt leones, sed innumerabilis et voraces." 

1 SZ Nr. 289 v. 16.12.1994, S. 13. 
2 Freiheit der Kunst nach dem Grundgesetz, 1963, S. 10. 
3 Paul  Beinhofer,  Bericht über die Staatsrechtslehrertagung 1983, BayVBl. 1984, 

S. 42ff.  Im Sommer 1981 stellte Peter  Häberle,  Vorwort, in: ders. (Hrsg.), Kultur-
staatlichkeit und Kulturverfassungsrecht,  1982, S. VII fest, daß „Wissenschaft und 
Politik (...) bisher Begriff  und Sache ,Kulturverfassungsrecht 4 ungewöhnlich ver-
nachlässigt" haben. 

4 Joachim  Würkner,  Das Bundesverfassungsgericht  und die Freiheit der Kunst, 
1994, S. 138 f. 
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Meldungen über sich dramatisch zuspitzende Sparzwänge auf dem Kul-
tursektor und immer neue Begehrlichkeiten auf Seiten der Geförderten,  Bot-
schaften, daß in den Kulturverwaltungen der Länder und Kommunen allent-
halben der „Rotstift" regiere, sicherten dem Themenbereich stetig wach-
sende Aufmerksamkeit,  - eine Tendenz, die nicht nur ungebrochen bis zum 
heutigen Tage andauert, sondern gerade in den nahe zurückliegenden 
Jahren zu aufs heftigste erregten Debatten über Zielkonzeptionen, Legitima-
tionsfragen und Verantwortungswahrnehmung der öffentlichen  Hände auf 
dem Felde der Kunst- und Kulturpolitik führte. 

Die Gefährdungen der Kulturetats und die Furcht vor irreparablen Ein-
sparungsfolgen sind zu einem Dauerthema geworden. 

Staatliches und kommunales Engagement im Bereich des Kunst- und 
Kulturlebens bewegt sich in einem verfassungsrechtlich  abgesteckten Hand-
lungsrahmen. Dessen Grenzziehungen und Legitimationsanforderungen wer-
fen Zweifelsfragen  von beträchtlicher Tiefendimension auf. 

Die aus dem wirklichkeitswissenschaftlichen Blickwinkel unternommen-
nen Klärungsansätze versuchen anhand ausgewählter Gegenstandsbereiche5 

gerade aufgrund ihrer eher ungewohnten Perspektive ein weiterrreichendes 
Sichtfeld zu erschließen. Die Einbeziehung literarischer Stimmen aus dem 
Bereich des Journalismus, der Dichtung, der Kunsttheorie und des Kunstle-
bens strebt auf diese Weise an, zu einem besseren Verständnis der spezifi-
schen Problemhintergründe beizutragen. 

Die vorliegende Arbeit versteht sich daher auch als Versuch, durch ent-
sprechende Untersuchungen die Notwendigkeit zu unterstreichen, daß der 
unmittelbaren Realitätsbezogenheit verfassungsrechtswissenschaftlicher  Er-

5 Angesichts der Breite des Themenfeldes war es unumgänglich, die Untersu-
chungsgegenstände auf ausgewählte Beispielsbereiche zu begrenzen. Die thema-
tische Schwerpunktsetzung orientierte sich an dem Ziel, durch die exemplarische 
Darstellung einzelner ausgesuchter Problemkomplexe einen erweiterten - eher unge-
wohnten bzw. unkonventionelleren - Blickwinkel der Problemsicht zu eröffnen.  Be-
wußt verzichtet wurde auf die Behandlung einiger mit dem Problemkreis eng ver-
bundener grundlegender Fragestellungen, die nach Ansicht des Verf.  einer eigenen, 
breit angelegten monographischen Erörterung bedürften (z.B. Neubewertung der 
Kulturförderungspolitik  und Kulturförderungspraxis  des Bundes vor dem Hinter-
grund periodisch neu entfachter Kulturföderalismusdebatten  oder die jüngst geführ-
ten Kontroversen über die Inauguration eines Bundeskulturbeauftragten  bzw. Kultur-
staatsministers auf Bundesebene (vgl. hierzu den aktuellen Beitrag von Peter  Hä-
berle,  Kulturhoheit im Bundesstaat - Entwicklungen und Perspektiven, AöR 124 
(1999), S. 549ff.:  speziell zum „Kulturbeauftragten  des Bundes" s. S. 577ff.)  oder 
die Diskussion europarechtlicher Dimensionen von kulturverfassungsrechtlichen  Pro-
blemkomplexen (s. etwa Peter  Häberle,  Verfassungsrechtliche  Fragen im Prozeß der 
europäischen Einigung, in: ders. y Europäische Rechtskultur, 1997, S. 75ff.  (87ff.) 
sowie dersVerfassungslehre,  2. Aufl., S. 1066ff.:  „Kultur und Europa"). 
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örterungen des Regelungsbereichs „Kunst und Kultur" erhöhte Aufmerk-
samkeit zu widmen ist. 

„Recht und Rechtswissenschaft, Gesetzgeber und Richter leben nicht aus sich 
selbst. Sie sind auf »Materialien4 angewiesen, auf »Anstöße4 und ,Stoffe',  z.B. auf 
neue Gerechtigkeitselemente, neue Erkenntnisse und Erfahrungen,  aber auch neue 
Hoffnungen  und Ideale, die das bisherige Recht in neuem Licht erscheinen lassen, 
oder die sie zwingen, die herkömmlichen Inhalte zu verteidigen."6 

Diese Sätze können geradezu als Leitmotto und Begründung des Postu-
lats angesehen werden, den wirklichkeits- und erfahrungswissenschaftlichen 
Ansatz7 als unverzichtbare Komponente in das Arsenal auch des verfas-

6 Peter  Häberle,  Verfassungslehre  als Kulturwissenschaft,  1. Aufl., 1982, S. 29. 
7 Immanuel  Kants  berühmter Einleitungssatz zur „Kritik der reinen Vernunft44 lau-

tet: „Daß alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung  anfange, daran ist gar kein Zwei-
fel; ..." (Bd. 1 der von Wilhelm Weischedel hrsg. TB-Sonderausg. 1995, S. 45). 
Zum erfahrungswissenschaftlichen  Ansatz in der Verfassungslehre  und zum Wirk-
lichkeitsbezug s. Peter  Häberle,  Vom Kulturstaat zum Kulturverfassungsrecht,  in: 
ders. (Hrsg.), Kulturstaatlichkeit ..., S. 58 und ders.,  Verfassungslehre  als Kulturwis-
senschaft, 2. Aufl., 1998 (bes. S. 135ff.,  407f., 460f.); grundlegend Hermann  Hel-
ler,  Staatslehre, 6. Aufl., 1983 (S. 50ff.  (50): „Staatslehre ist Soziologie und als 
solche Wirklichkeitswissenschaft  ..."). Zur „Soziologie als empirische(r) Wissen-
schaft44 s. Hermann Korte/Bernhard Schäfers (Hrsg.), Einführung in die Hauptbegrif-
fe der Soziologie, 5. Aufl. 2000, S. 147ff.  (S. 148: „... Soziologie als (...) empiri-
sche, d.h. auf Erfahrung  sich gründende Wissenschaft (...). (...) Aus dieser pro-
grammatisch-methodischen Orientierung der Soziologie folgt (...), daß 
soziologische Aussagen und Theorien (...) immer wieder an der Wirklichkeit ge-
prüft  werden müssen (...)."); vgl. auch Hans Peter  Hennecka,  Grundkurs Soziolo-
gie, 7. Aufl., 2000, S. 12 (Bezeichnung „der Soziologie als Wissenschaft von der 
sozialen Wirklichkeit44, wobei soziale Wirklichkeit erfahrbare  Wirklichkeit meint.); 
S. 13 („Soziologie ist eine empirisch-rationale Sozialwissenschaft44; „ihr Gegenstand 
ist die erfahrbare  soziale Wirklichkeit44.). In der Rechtswissenschaft unterstreicht 
z.B. Hans-Martin  Pawlowski,  Methodenlehre für Juristen, 1981, S. 14Iff. daß dem 
„Recht als »Erfahrungswissenschaft 444 Aufmerksamkeit  zu widmen sei; er erörtert 
die Bedeutung „seinswissenschaftlicher Methoden44 (der empirisch-analytischen So-
zialwissenschaften) für die Rechtssoziologie (S. 142), betont deren „b-itische und 
anregende Funktion44 für die Rechtswissenschaft (S. 143) und schließt sich der Auf-
fassung an, daß „sozialwissenschaftliche Erkenntnisse für die rechtswissenschaftli-
che Diskussion eine ,Sensibilisierungsfunktion'"  besitzen (S. 145; hier findet sich 
auch die Charakterisierung der Rechtswissenschaft als einer „besonderen Sozial-
wissenschaft".); in der konzeptionell grundlegend veränderten 2. Aufl. (1991) des 
Werkes sind diese Ausführungen nicht mehr enthalten. Im Zusammenhang mit der 
Darlegung der Aufgaben und Gegenstände einer juristisch orientierten Rechtstats-
achenforschung stellt Andreas  Voßkuhle,  Verwaltungsdogmatik und Rechtstatsachen-
forschung, VerwArch 1994, S. 567 ff.  (S. 568) heraus, daß „die Juristen'" danach 
streben, „den Realitätsbezug der Rechtswissenschaft durch entsprechende Untersu-
chungen der Rechtswirklichkeit zu erhöhen." (mit Verweis auf die übersichtliche 
Darstellung der „Abhängigkeit des Rechts von den Tatsachen" bei W.  Dreher, 
Grundlagen der sozialrechtlichen Rechtstatsachenforschung, Vierteljahresschrift  für 
Sozialrecht 1990, 21 (29 ff.).).  Daß ein „praxisorientierte(r)  Wissenschaftsbegriff' 


